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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen  
Prüfungsordnung für das Fach „Politikwissenschaft“ 

im Zwei-Fächer-Bachelorstudium 
 an der Universität Bremen

Vom 20 . September 2012

 Der Fachbereichsrat 08 (Sozialwissenschaften) hat 
am 20 . September 2012 gemäß § 87 Nummer 2 des 
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i . V . m . § 62 
BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 (Brem .GBl .  
S . 375), folgende Änderungsordnung beschlossen:

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord- 
nungen für Bachelorstudiengänge der Universität 
Bremen vom 27 . Januar 2010 in der jeweils gültigen 
Fassung .

Artikel 1

 Die fachspezifische Prüfungsordnung für das Fach 
„Politikwissenschaft“ im Zwei-Fächer-Bachelorstu-
dium an der Universität Bremen vom 9 . Februar 2011, 
(Brem .ABl . S . 1039), erhält folgende Fassung:

1 .   Nach § 2 Absatz 3 wird ein neuer Absatz 4 einge-
fügt:

      „(4) Für den Abschluss des Moduls Pol-M8 sind 
als unbenotete Studienleistung Englisch-Sprach-
kenntnisse nachzuweisen, die mindestens dem Ni-
veau B 2 des Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen entsprechen .“ Die Nummerierung der fol-
genden Absätze verschiebt sich entsprechend .

2 .   § 5 erhält folgenden Wortlaut:

   „Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für 
Module“ .

3 .   In § 7 Absatz 1 wird folgender Satz ergänzt:

   „Die Note des Moduls Pol-M8 wird mit 6 CP ge-
wichtet .“

4 .   In § 8 wird der bereits vorhandene Wortlaut zu Ab-
satz 1 . Folgende Absätze werden ergänzt:

      „(2) Zum Wintersemester 2012/13 tritt das Mo-
dul Pol-M8 in der hier beschriebenen Form (fortan 
auch: Pol-M8 (neu)) an die Stelle einer früheren 
Fassung (Pol-M8 (alt)) . Das Modul Pol-M8 (alt) 
wird als äquivalent zum Modul Pol-M8 (neu) aner-
kannt, wenn bzw . sobald der B2-Nachweis in Eng-
lisch vorliegt . Das als äquivalent anerkannte Mo-
dul wird mit 6 CP bewertet; die betroffenen Stu-
dierenden belegen Pol-M7 anstelle von Pol-M7a .

     (3) Zum Wintersemester 2012/13 tritt das Modul 
Pol-M7a an die Stelle des Moduls Pol-M7 . Studie-
renden, die das Modul Pol-M7 bereits absolviert 
(oder das Prüfungsverfahren in diesem Modul be-
reits eingeleitet) haben, wird dieses Modul (ggf . 
nach erfolgreichem Abschluss) als äquivalent mit 
Pol-M7a anerkannt . Das als äquivalent anerkannte 
Modul wird mit 9 CP angerechnet . Im Profilfach 
und in der Lehramtsoption wird in diesem Fall das 
Modul Pol-M8 mit 6 CP angerechnet . Im Komple-
mentärfach wird in diesem Fall ein Wahlpflicht-
modul des Typs II belegt . Die Note des Moduls  
Pol-M7 entspricht der Gesamtnote des Moduls 
Pol-M7a, die sich aus den beiden Teilprüfungen 
ergibt .“

  Die Note des Moduls Pol-M8 wird mit 6 CP gewichtet .“ 

11 . In Anlage 2 erhält die Tabelle unter „Wahlpflichtbereich 1“ folgende Fassung: 

12 . In Anlage 2 wird im Abschnitt „Wahlpflichtbereich 2“ die Zahl „42 CP“ durch „39 CP“ ersetzt .

Artikel 2

 Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2012 in Kraft . Sie 
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht .

 Genehmigt, Bremen, den 17 . Oktober 2012 

Der Rektor der Universität Bremen



796 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 7 . November 2012 Nr . 97 

5 .   In Anlage 1, 1a Profilfach erhält die Tabelle folgende Fassung:

  „1a  Profilfach (120 CP):

6 .  Anlage 1, Tabelle a: Prüfungsleistungen (PL) erhält folgende Fassung: 

  „Tabelle a: Prüfungsleistungen (PL) 
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7 .  In Anlage 1, 1b Komplementärfach erhält der Studienverlaufsplan folgende Fassung: 

  „1b  Komplementärfach (60 CP)  

8 .  In Anlage 1, Tabelle b: Prüfungsleistungen (PL) erhält die Tabelle folgende Fassung: 
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9 .  Anlage 1, 1c Lehramtsoption (60 CP Fach + 12 CP Fachdidaktik) erhält folgende Fassung: 

  „1c  Lehramtsoption (60 CP Fach + 12 CP Fachdidaktik)  

    Die Prüfungsanforderungen für die erziehungswissenschaftlichen Studienanteile (inklusive Schlüsselquali-
fikationen) sind in der BPO für den Bereich „Erziehungswissenschaft“ im Zwei-Fächer-Bachelorstudium 
aufgeführt .  
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Artikel 2

 Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2012 in Kraft . Sie 
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht .

 Genehmigt, Bremen, den 17 . Oktober 2012

Der Rektor der Universität Bremen

10 . In Anlage 1 erhält die Tabelle c: Prüfungsleistungen (PL) folgende Fassung: 

11 .  Anlage 2 Modulliste für Wahlpflichtmodule erhält folgende Fassung:


